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Teilnehmerliste für Tageswanderungen des Eifelvereins 
 
 
Ortsgruppe:         Wanderführer:  
 
 

                                                Datum:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanderbericht: 
(Streckenverlauf, km, Haltepunkte, Ziel, Höhenangaben etc.) 

 
 
 
 
 

 
Alle Mitglieder des Eifelvereins, damit auch die Wanderführer des Eifelvereins, sind bei allen sat-
zungsgemäßen Veranstaltungen, so auch auf allen Wanderungen, haftpflicht- und unfallversichert. 
Alle Nicht-Mitglieder (Gäste) nehmen an den Veranstaltungen des Eifelvereins (z. B. Wande-
rungen) auf eigene Gefahr teil! Diese Informationen sind den Teilnehmern vor Antritt der Wande-
rung bekannt zu geben. 
 
Das Ausfüllen der nachfolgenden Teilnehmerliste obliegt der Entscheidung des/r Wanderführers/in. 
Im Schadensfall müssen die Anschriften der geschädigten Person und der schadensverursachenden 
Person ermittelt und gemeinsam mit einem formlosen Schadensbericht der Hauptgeschäftsstelle des 
Eifelvereins gemeldet werden. 
 
Das Recht am Bild im Zuge der DSGVO ab 25.5.2018 
Es wird empfohlen, alle Teilnehmer der o.g. Veranstaltung (mündlich) rechtzeitig darauf hinzuweisen, 
dass sie sich mit der Veröffentlichung von Fotos, auf denen sie erkennbar sind, zu Vereinszwecken 
einverstanden erklären1. Ansonsten sind die Betreffenden zu bitten, sich nicht fotografieren zu lassen. 
 
Zu- und Vorname der Mitglieder                                       Zu- und Vorname der Mitglieder   

01.  02.  
03.  04.  
05.  06.  
07.  08.  

 
1 z.B. im Wanderplan, Homepage der Ortsgruppe, Zeitschrift DIE EIFEL, Tageszeitungen etc. 

  
 

   
   
 

     
 

  
 

     
    
 

 
 
  
 

Benutzte Verkehrsmittel (Hin- und Rückfahrt): 

Anzahl der Teilnehmer 
Erwachsene 
Mitglieder  

Jugendmitglieder 
(bis 27 Jahre) 
 
 
 
 

Nicht- Gesamt 
 

 

Länge der Wanderstrecke in km: 
 

 

Jedermann (allg. 
 Wanderung) 

Familien 
Senioren 

Jugend 

Gäste 

Let's Go 

Komm-mit 

Rad 

Ganztagswanderung 
Halbtagswanderung 
Gesundheitswanderung 
MITwandern in der Eifel 

Art der Wanderung: 

PKW Fahrrad 

Bundesbahn Schiff 

Omnibus 

Mitglieder 

Einkehrbericht: 
(Gaststätten etc.) 

zurückgelegte Strecken: 
(Hin- und Rückfahrt)
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09.  10.  
11.  12.  
13.  14.  
15.  16.  
17.  18.  
19.  20.  
21.  22.  
23.  24.  
25.  26.  
27.  28.  
29.  30.  

 
Name und Anschrift der Nicht-Mitglieder (Gäste). Diese sind über den Eifelverein nicht versichert! 

  
  
  
  

 
Haftpflichtversicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unfallversicherung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 28.05.2018 
Im Übrigen gelten die aktuellen Versicherungsbedingungen, die unter www.eifelverein.de (Menü: Vereins-
info/Formulare) abrufbar sind.  

Versichert sind Schäden, die das Mitglied einer an-
deren Person ohne Absicht zufügt. 
Welche Deckungssummen? 
➢ Personenschäden: 3.000.000 € 
➢ Sachschäden: 3.000.000 € 
➢ Vermögensschäden: 100.000 € 
Wer ist die „andere Person“?: Jeder Dritte: 
➢ Mitglied 
➢ Nicht-Mitglied 
Was ist versichert? 
➢ Durchführungen von satzungsgemäßen Veran-
staltungen, auch im Ausland, wie: Wanderungen 
jeglicher Art. 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller Mit-
glieder und sämtlicher für den Versicherungsnehmer 
(Eifelverein) tätige Personen, soweit es sich nicht 
um gewerbliche oder selbstständige Tätigkeiten 
handelt. 
=> Helfer befreundeter Vereine sind auch versichert. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als 
Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer 
von Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten 
und Einrichtungen, die der Durchführung von 
satzungsgemäßen Veranstaltungen dienen  
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als 
Pate und Bauherr bis zu einer Bausumme je 
Bauvorhaben von 25.565 €. 
Versichert sind auch Schäden an gemieteten 
Sachen bis zu 1.500 € bei SB von 100 € pro 
Schaden. 
Was ist nicht versichert? 
➢ Eigenschaden 
➢ Absichtlich verursachter Schaden 
➢ Schäden, die aus Verträgen resultieren wie 
z. B. Reisevertrag 
➢ Schäden, die aus dem Betrieb von Kfz re-
sultieren 

Was ist versichert? Versichert sind Unfallschäden, 
die dem Mitglied während einer Tätigkeit im Rah-
men der Vereinssatzung (z. B. Wanderung) zusto-
ßen. 
Welche Deckungssummen? 
Für Personen bis zur Vollendung des 90. Lebens-
jahres: 
➢ 8.000 € für den Todesfall 
➢ 40.000 € für den Invaliditätsfall 
➢ 5.000 € für Bergungsfall 
 

Eine Leistung aus der Invaliditätssumme er-
folgt erst ab einem Invaliditätsgrad von über 
20%. 
 
Zusätzlich ist das Wegerisiko versichert, d. h. 
alle Fahrten mit zugelassenen Kfz von und zu 
satzungsgemäßen Veranstaltungen des Eifel-
vereins unterliegen dem Unfallversicherungs-
schutz. 
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